
   

   

 

 
 
Vergütungsreglement für den Verwaltungsrat 
von SWISSCURLING Association 
 

 

1. Allgemeines 

Dieses Entschädigungsreglement gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrates von SWISSCURLING 

Association. Sie haben Anspruch auf die Erstattung ihrer tatsächlichen Kosten und Ausgaben. Diese 

sind im Spesenreglement von SWISSCURLING festgehalten. 

 

2. Entschädigungen für den Verwaltungsrat 
 

2.1 Funktionsentschädigungen 

• Funktionsentschädigung: Präsident:in des Verwaltungsrates 

• Funktionsentschädigung: Vize-Präsident:in des Verwaltungsrates 

• Funktionsentschädigung: Mitglieder des Verwaltungsrates 

Jahrespauschale Präsident:in  CHF 0.- / Jahr 

Jahrespauschale Vize-Präsident:in CHF 0.- / Jahr 

Jahrespauschale Mitglieder  CHF 0.- / Jahr 

 

 

2.2 Entschädigung Tagespauschale 

Für Sitzungen (inklusive An-/Rückreise) können die Verwaltungsräte die Auslagen gemäss Spesen-

reglement von SWISSCURLING geltend machen.  

Unter Sitzungen werden unter anderem verstanden: 

• Verwaltungsrats-Sitzungen 

• Hauptversammlung von SWISSCURLING Association 

• Kommissions-Sitzungen 

• Vertretung SWISSCURLING an Sitzungen (Senioren, Veteranen, Elite, Junioren, etc.) 

• Anlässe, an denen das VR-Mitglied eine repräsentative Funktion übernimmt wie z.B. World 

Curling-Sitzungen und Kongresse, ER-Sitzungen von Swiss Olympic, Medaillenübergabe an 

Schweizer Meisterschaften, etc. 

• Strategiesitzungen von SWISSCURLING 
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3. Weitere Bestimmungen 

 

3.1 AHV- und Steuerpflicht für Funktionäre  

 

Die dem Verwaltungsrat ausbezahlten Entgelte unterliegen nicht der AHV-Pflicht, solange sie die Frei-

grenze gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Sozialversicherungen (Stand 1.1.2025 von CHF 

2‘500.- pro Jahr für AHV-pflichtige Mitglieder resp. CHF 1’400 pro Monat oder CHF 16‘800.- für 

Mitglieder im Rentenalter pro Jahr) nicht überschreiten. 

 

4. Schlussbestimmungen 

 

4.1 Inkrafttreten  

Dieses Reglement wurde von der Hauptversammlung am 23. August 2025 genehmigt und tritt per sofort 

in Kraft. Es ersetzt alle vorhergehenden Versionen. 

 

SWISSCURLING Association 

Bern, 23. August 2025 

   

Präsidentin      Vize-Präsidentin 

Lenka Kölliker     Ursi Hegner    

 


